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a) Satzungen,  verorDnungen  unD 
 bekanntmachungen 
 Der  regIon  hannover  unD  Der  
 lanDeShauptStaDt  hannover

 region hannover

 bekanntmachung

Die Regionsversammlung hat in ihrer Sitzung am 
16.11.2010 folgenden Beschluss gefasst:

 Jahresabschluss 2009 der hannoverschen Informa-
tionstechnologien

1. Der Jahresabschluss und Lagebericht wird festgestellt
2. Der Werksleitung wird Entlastung erteilt
3. Der Jahresgewinn 2009 in Höhe von 242.930,83 € 

wird abzüglich der Kapitalertragssteuer gemäß § 7 
Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung an die Region Han-
nover abgeführt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA hat am 
01.10.2010 als Ergebnis der bei dem Eigenbetrieb Han-
noversche Informationstechnologien durchgeführten 
Prüfung für das Jahr 2009 folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt:
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Eigenbetriebes Hannoversche Informationstechnologien, 
Hannover, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2008 geprüft. Durch § 25 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO 
(Nds) wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prü-
fung erstreckte sich danach auch auf die Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs.1 Nr. 2 HGrG sowie 
darauf, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und der Geschäftsführung des Eigenbetriebes 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Ei-
genbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht über die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Eigenbetriebes sowie darüber, ob der Eigenbetrieb 
wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 25 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO (Nds) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob 
der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem 
IDW Prüfungsstandard:

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprü-
fung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) durchgeführt. Ob 
der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird, wurde an-
hand der Einhaltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Da-
bei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Werksleitung 
und die Geschäftspolitik zu beurteilen.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonne-
nen Erkenntnisse bestätigen mit Ausnahme der folgenden 
Einschränkung:
Entgegen § 18 EigBetrVO (Nds) i.V.m. § 249 Abs. 1 Satz 
1 HGB wurden Pensionsrückstellungen für die für den 
Eigenbetrieb tätig gewordenen Beamten und Beamtinnen 
nicht gebildet.
Mit dieser Einschränkung entsprechen der Jahresab-
schluss, der Lagebericht und die Buchführung nach unse-
rer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwick-
lung der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der
Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Der 
Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.“

Hannover, den  01.10.2010

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Das Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover hat 
zum Prüfergebnis keine ergänzenden Bemerkungen.
Der vorstehende Bestätigungsvermerk der WIBERA wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Im Anschluss an die Veröffentlichung liegt der Jahresab-
schluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht an 7 Ta-
gen –  ohne Sonn- und Feiertage –  in 30169 Hannover, 
Hildesheimer Straße 20, Raum 443 während der Dienst-
zeiten zur Einsicht aus.

Hannover, 17. November 2010

HANNOVERScHE
INFORMATIONSTEcHNOLOGIEN

Sander
Geschäftsführer

 landeshauptstadt hannover

 – – –
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b) Satzungen  unD  bekanntmachungen 
Der StÄDte  unD  gemeInDen

1. Stadt  burgDorf

 Satzung zur aufhebung der gebührensatzung für 
die überlassung von räumen in gebäuden und 
Sportanlagen an Dritte

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) in der zurzeit geltenden Fassun-
gen hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung am 
28.10.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Gebührensatzung für die Überlassung von Räumen in 
Gebäuden und Sportanlagen an Dritte wird aufgehoben.

§ 2

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.11.2010 in Kraft.

Burgdorf, den 28.10.2010

STADT BURGDORF
Alfred Baxmann
Bürgermeister

2. Stadt  neuStaDt am rübenberge

 bebauungsplan nr. 159 g 2 „auenblick mitte“, Stadt 
neustadt a. rbge., kernstadt

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung 
am 07.10.2010 den o. g. Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 6 
und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen als Satzung be-
schlossen.
Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die Zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB haben 
an dieser Beschlussfassung teilgenommen.
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

geltungsbereich

Der genaue Geltungsbereich ist nachstehender Planskizze 
zu entnehmen:

Der Bebauungsplan Nr. 159 G 2 mit Begründung und 
Zusammenfassender Erklärung liegt zur allgemeinen 
Einsicht bei der Stadt Neustadt a. Rbge. – Team Stadtpla-
nung –, Theresenstraße 4, 31535 Neustadt a. Rbge., wäh-
rend der Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 08.00 – 
16.00 Uhr, Donnerstag 08.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und 
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr, aus.

rechtsbehelf:
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird die Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 
BauGB bezeichneten Vorschriften unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden ist.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die vorgenannte Satzung 
in Kraft.

Neustadt a. Rbge., den 25.11.2010

STADT NEUSTADT A. RBGE.
Der Bürgermeister

im Auftrag
Dr. Weusthoff
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3. Stadt  Seelze

 2. Satzung zur Änderung der Satzung für die frei-
willige feuerwehr der Stadt Seelze vom 24.11.1994

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemein-
deordnung (NGO) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsi-
schen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Seelze in 
seiner Sitzung am  25.11.2010  folgende 2. Änderungssat-
zung beschlossen:

artikel 1

In § 9 Abs. 1 werden nach dem letzten Satz folgende Sätze 
angefügt:
Von der Aufnahme ist ausgeschlossen, wer durch sein Ver-
halten oder durch Äußerungen eine extremistische Gesin-
nung offenbart hat. Ebenso von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen sind Personen, die Mitglied in extremistischen 
Organisationen oder Parteien sind.

artikel 2

In § 18 Abs. 5 wird folgende Nr. 6 angefügt:
Wenn bei einem Mitglied bei Aktivitäten aller Art Zusam-
menhänge mit Extremismus und /oder Radikalismus zu 
erkennen sind und nachgewiesen werden.

artikel 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover in Kraft.

Seelze, 02.12.2010

STADT SEELZE
Schallhorn

Bürgermeister

4. Stadt  SehnDe

 11. nachtragssatzung zur gebührensatzung für die 
Straßenreinigung in der gemeinde Sehnde (Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung) vom 7.7.1975

Auf Grund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 
(Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366; ber. Nds. 
GVBl. S. 41), des § 5 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.1.2007 
(Nds. GVBl. S. 41), geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 13.5.2009 (Nds. GVBl. S.191) und des § 52 des Nie-
dersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung 
vom 24.9.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 372) hat der Rat der 
Stadt Sehnde in seiner Sitzung am 18.11.2010 folgenden 
11. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Straßenreini-
gung in der Gemeinde Sehnde (Straßenreinigungsgebüh-
rensatzung) vom 7.7.1975 beschlossen:

artikel 1

§ 4 erhält folgende Fassung:

gebührenhöhe

Die Gebühr beträgt je laufenden Meter Straßenfrontlänge 
jährlich 1,78 €.

artikel 2

Diese Satzung tritt am 1.1.2011 in Kraft.

Sehnde, den 18.11.2010

STADT SEHNDE
Lehrke

L. S. Bürgermeister
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5. Stadt  WunStorf

 2. Änderungssatzung zur Satzung über die erhe-
bung von gebühren für die benutzung der kinder-
tagesstätten der Stadt Wunstorf in der oS Steinhu-
de und in der oS Idensen (kita-gebührensatzung)

artikel 1

In § 2 wird nach Abs. 2 a ein neuer Abs. 2 b eingefügt:

„Für eine Schulkinderbetreuung (Genehmigung nach 
§ 45 SGB VIII) ist folgende Gebühr zu zahlen:
 bis zu 16 Stunden wöchentlich 80,00 €
 bis zu 17 Stunden wöchentlich 85,00 €
 bis zu 18 Stunden wöchentlich 90,00 €
 bis zu 19 Stunden wöchentlich 95,00 €
 bis zu 20 Stunden wöchentlich 100,00 €
Die wöchentliche Betreuungszeit ist ein Jahresdurch-
schnittswert, in dem eine ganztägige Ferienbetreuung be-
rücksichtigt ist. Die Kosten für das Mittagessen sind darin 
jedoch nicht enthalten und werden gesondert erhoben. 
Die Ermäßigungen und Gebührenfreistellungen nach § 4 
dieser Satzung gelten entsprechend. Die Gebühr für eine 
tägliche halbe Stunde Sonderöffnungszeit beträgt 10,00 € 
monatlich.

artikel 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft. 

Wunstorf, 10. November 2010

STADT WUNSTORF
Rolf-Axel Eberhardt

Bürgermeister

c) SonStIge  bekanntmachungen

 unterstützungspersonal Standortältester hannover

Standortübungsplatz hannover

Das Betreten des Standortübungsplatzes Hannover nörd-
lich der Autobahn A 2 ist während der Übungszeiten für 
Unbefugte verboten. Jeder Übungsbetrieb wird durch rote 
Flaggen am Flaggenmast angezeigt. Der Standortübungs-
platz ist ein „Militärischer Bereich“ und als solcher durch 
Schilder gekennzeichnet. Das Betreten außerhalb der 
Übungszeiten geschieht auf eigene Gefahr; für Personen- 
und Sachschäden übernimmt der Bund keine Haftung. 
Verboten ist das Berühren und Aneignen von Fundsachen 
(Lebensgefahr bei Munition und Munitionsteilen). Auf 
die zusätzliche Beschilderung der Nutzungseinschrän-
kung an den Hauptzugängen wird hingewiesen. Zuwider-
handlungen werden verfolgt.

DER  STANDORTÄLTESTE  HANNOVER

 aha - 
 zweckverband abfallwirtschaft region hannover

 einladung zur 38. Sitzung der zweckverbandsver-
sammlung am freitag, dem 17.12.2010 um 8.00 
uhr im verwaltungsgebäude der Stadt hannover, 
trammplatz 2, 30169 hannover, raum 153

tagesordnung:

Öffentlicher teil

a-themen:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Be-
schlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung der Niederschrift über die 37. Sitzung 

am 29.06.2010
4. Wirtschaftsplan 2011 
 (Beschlussvorlage Nr. A II B 233/2010 
 mit 4 Anlagen)  
5. Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

mit der Jahresabschlussprüfung 2010 
 (Beschlussvorlage Nr. A  II B 239/2010)  
6. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin
7. Anfragen an die Verbandsgeschäftsführerin

b-themen:

8. abfallentsorgungsgesellschaft 
 region hannover mbh
 8.1 Wirtschaftsplan 2011
   Weisung an die Vertretung des Zweckverbandes 

in der Gesellschafterversammlung (Beschluss-
vorlage Nr. B  II B 234/2010 mit 2 Anlagen) 

 8.2 Bestellung eines Abschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2010 

   Weisung an die Vertretung des Zweckverbandes 
in der Gesellschafterversammlung 

   (Beschlussvorlage Nr. B  II B 240/2010)
  
9. abfallbehandlungszentrum hannover gmbh
 9.1  Wirtschaftsplan 2011 
   Weisung an die Vertretung des Zweckverbandes 

in der Gesellschafterversammlung (Beschluss-
vorlage Nr. B  II B 232/2010 mit 2 Anlagen) 

 9.2 Bestellung eines Abschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2010 

   Weisung an die Vertretung des Zweckverbandes 
in der Gesellschafterversammlung 

   (Beschlussvorlage Nr. B  II B 241/2010)
  
c-themen:

10. 4. Änderung der Straßenreinigungsverordnung 
 (Beschlussvorlage Nr. c II B 235/2010 
 mit 2 Anlagen)

Die Tagesordnung wird mit einem nicht öffentlichen Teil 
fortgesetzt.

aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Prof. Dr. Axel Priebs 
     Vorsitzender
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